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1 Einleitung 

1.1 Projekt 
Der Projektperimeter des Projekts Hochwasserschutz Chüelibach befindet sich in der Gemeinde Schüpfen im Kanton 
Bern. Der Chüelibach ist in der Vergangenheit mehrfach über die Ufer getreten und hat zu Schäden in Schüpfen geführt 
[1]. In der Gefahrenkarte von Schüpfen liegen grössere Gebiete im blauen Gefahrenbereich (mittlere Gefährdung). 
 
Der Projektperimeter weist eine Länge von ca. 1.5 km auf und erstreckt sich entlang dem Chüelibach durch das Sied-
lungsgebiet von Schüpfen. Im Rahmen eines Variantenstudiums wurden insgesamt fünf unterschiedliche Varianten mit 
zusätzlichen Untervarianten untersucht, verglichen, optimiert und bewertet. Unter Berücksichtigung der zahlreichen 
Rahmenbedingungen und Bewertungskriterien hat sich folgende Variante als realisierbare Bestvariante herauskristalli-
siert: 

-  Bau einer Entlastungsleitung, mit welcher das Hochwasser um das Siedlungsgebiet von Schüpfen herumgelei-
tet werden kann. Am Siedlungsrand ist ein Entlastungsbauwerk vorgesehen. Dieses drosselt den maximalen 
Abfluss im bestehenden Gerinne. Die Entlastungsleitung führt vom Entlastungsbauwerk am Gebiet Bodenacher 
vorbei zum Sportplatz der Primarschule und anschliessend zur Dorfstrasse. Die Entlastungsleitung endet un-
terhalb der Dorfstrasse und das Hochwasser fliesst wieder in den Chüelibach zurück.  

-  Bau eines neuen Gerinnes im Bereich des Sägereiareals. Mit dem Bau kann die Länge der Entlastungsleitung 
verkürzt und eine bestehende Eindolung aufgehoben werden.  

-  Bau eines neuen Gerinnes im Bereich der Dorfstrasse. Mit dem Bau eines neuen Gerinnes bei der Dorfstrasse 
kann der Kapazitätsengpass beim Gebäude Dorfstrasse 7 umfahren werden.  

 
Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen kann die Gefährdungssituation im Siedlungsgebiet von Schüpfen 
massgeblich verbessert werden (Schutz bis HQ100). 

1.2 Auftrag 
Aufgrund der beanspruchten Naturwerte ist eine ökologische Bilanzierung nach Modul A der Bewertungsmethode für Ein-
griffe in schutzwürdige Lebensräume (BESB) [7] und der Methodenerweiterung Methodenergänzung Fliessgewässer 
«BESB+» [8] zu erarbeiten, welche bereits für die Vorprüfung durch die kantonale Fachstellen vorliegen soll. 
 
Der Gemeindeverband Lyssbach hat die Emch+Berger AG Bern mit der Erstellung und Dokumentation der vorliegenden 
ökologischen Bilanzierung der beauftragt.  

1.3 Vorprüfung und Ergänzung der ökologischen Bilanzierung / Ersatzmassnahmen 
Im Rahmen der Vorprüfung durch die kantonale Fachstellen und das Bundesamt für Umwelt BAFU wurden verschiedene 
Anmerkungen betreffend Bilanzierung und Umfang der Ersatzmassnahmen angemerkt. Wichtige Anpassungen und Er-
gänzungen am Bericht werden in dieser Berichtsversion in blauer Schrift dargestellt. 

Unklarheiten  
Seitens Abteilung Naturförderung (ANF) bestanden bspw. Unklarheiten betreffend unterschiedlichen Biotopwerten von 
«mesophilen Gebüschen» im Ausgangs-  und Endzustand. Diese Detailfragen, insbesondere zu Höhe und Festlegung ein-
zelner Wertstufen wurden mit der ANF bilateral geklärt. Wo dies dienlich erscheint, wurden in den Kapitel 2 und 3 ent-
sprechende Ergänzungen vorgenommen. 

Umfang der erforderlichen Ersatzmassnahmen / Höhe des Kompensationsziels 
Im Rahmen der Variantenfindung wurde mit den Fachstellen definiert, dass sich das Kompensationsziel der ökologischen 
Ersatzmassnahmen an der ökologisch besseren Variante der Offenlegung (statt Entlastungsleitung) zu richten hat. Ziel 
ist, dass die mit der gewählten Variante entgangenen Öko-Punkte möglichst mit weiterführende Ersatzmassnahmen 
kompensiert werden soll. Die Herleitung des Umfangs und Ableitung der Gesamtbilanzierung inkl. Vergleich der Varianten 
und die zusätzlich notwendigen Ersatzmassnahmen wurden mit der Abteilung Naturförderung (ANF) und dem BAFU in 
mehreren Sitzungen ausgehandelt und definiert. Die Resultate wurden als Ergänzungen in das Kapitel 4 Bericht inte-
griert.  
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2 Naturwerte 

2.1 Ausgangszustand 
Die im Projektperimeter vorhandenen Lebensräume und Naturwerte wurden am 20. März 2020 kartiert. Dabei wurden Le-
bensräume nach Delarze et al. [9], geschützte Einzelarten von Flora und Fauna sowie invasive Neophyten erhoben. Die 
Ergebnisse der Kartierung sind im Plan im Anhang A ersichtlich. 

2.1.1 Lebensräume 
Die Lebensräume wurden anhand der Eigenschaften und vorkommenden Pflanzenarten erhoben und gemäss Delarze et 
al. [9] eingeteilt. Teilweise wurde die Einteilung adaptiert (bspw. Hausgarten) oder bei mosaikartigen Vorkommen von 
verschiedenen Lebensräumen (Feuchter Krautsaum / Hochstaudenflur) zusammengefasst (vgl. Tabelle 1). Im  
 
Tabelle 1: Im Projektperimeter vorhandene Lebensräume gemäss Delarze et al. [9] (teilweise adaptiert oder zusammengefasst). 

Nr. Delarze et al. [9] Lebensraum Erläuterungen 

-  Hausgarten Mosaik von Pflanzungen um Gebäude, meist 
überwiegend Zierarten / Rasenflächen 

-  Invasive Neophyten Vorkommen invasiver Neophyten >10m2 

1.1 Stehende Gewässer Teich Altersheim und Schulhaus 

1.2 Fliessgewässer Offene, teilweise jedoch kanalisierte Abschnitte 
des Chüelibachs 

1.2 Fliessgewässer (überdeckt) Überdeckte Abschnitte des Chüelibachs (bspw. 
Säge / Schulhaus) 

4.0.1 Kunstwiesen / Grünstreifen Brache in Fruchtfolge / Bankettbereiche ge-
genüber Strassen 

4.0.2 Kunstrasen (Sportplätze / Siedlungsraum) Rasen Schulhaus 

4.5.1 Talfettwiesen (Fromentalwiese) überwiegend triviale Artenzusammensetzung 

4.5.3 Talfettweide (Kammgrasweide) überwiegend triviale Artenzusammensetzung 

5.1.3 / 2.3.3 1) / 2) Feuchter Krautsaum / Hochstaudenflur 1) / 2) Mosaik im Uferbereich des Chüelibachs 

5.3.0 Naturferne Hecken / Zierhecken Hecken mit Ziergehölzen 

5.3.3 1) Mesophiles Gebüsch 1) Bestockte Flächen sofern nicht zu Hartholz-Au-
enwald gehörend, triviale Artenzusammenset-
zung (Weiden, Hasel, Erlen) 

6.1.4 2) Hartholz-Auenwald 2) Chüelibach oberhalb Säge 

8.1.1 Baumschulen Kultivierung von Ziergehölzen 

8.2 Feldkulturen (Äcker) Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen, 
teilweise Fruchtfolgeflächen 

9.2 Gebäude  

9.3.3 Naturstrasse / -platz (Kies / Mergel mit Ve-
getation) 

Feldwege mit grünem Mittelstreifen oder Plätze 
mit auf Belastung angepasster, meist margina-
ler Vegetation 

9.3.2.1 Strasse / Plätze (asphaltiert / versiegelt)  

9.3.2.3 Naturstrasse / -platz (Kies / Mergel ohne Ve-
getation) 

 

1) national geschützt gemäss Art. 18 Abs. 1bis NHG [15] 
2) national geschützt gemäss Anhang 1 NHV [16] 
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2.1.2 Geschützte Einzelarten Flora und Fauna 
Im Projektperimeter konnte im Rahmen der Begehung die in Tabelle 2 aufgeführten, kantonal geschützten Einzelarten 
nachgewiesen werden, national geschützte Arten wurden keine festgestellt. Auf eine Datenbankabfrage bei InfoSpecies 
wurde verzichtet. 
 
Tabelle 2: Im Projektperimeter nachgewiesene, kantonal geschützte Einzelarten. 

Name deutsch Name wissenschaftlich Schutz 

Weinbergschnecke Helix pomatia Kantonal geschützt gemäss Anhang 2 NSchV [14] 

Schneeglöckchen 1) Galanthus nivalis Kantonal bedingt geschützt gemäss Anhang 1 
NSchV [14] 

Stechpalme Ilex aquifolium Kantonal bedingt geschützt gemäss Anhang 1 
NSchV [14] 

1) Vorkommen wahrscheinlich auf Verwilderung zurückzuführen (Bereich mit Ablagerung von Gartenabfällen) 

2.1.3 Invasive Neophyten 
Im Projektperimeter konnte ein flächiges Vorkommen der kanadischen Goldrute (Solidago canadensis aggr.) gefunden 
werden (Art der Schwarzen Liste [12]). Weitere invasive Neophyten entlang des Chüelibachs konnten keine festgestellt 
werden. Auf die Erhebung von invasiven Neophyten in Hausgärten (bspw. Kirschlorbeer oder Sommerflieder) wurde ver-
zichtet. 

2.2 Endzustand (Ersatz und Wiederherstellung) 
Die temporär tangierten Lebensräume in den Bereichen des Drosselungsbauwerks mit Streichwehr und dem neuen Ge-
rinne im Bereich der Dorfstrasse (innerhalb Gewässerraum) werden in ökologisch höherer Qualität wiedergestellt. Fol-
gende neuen Lebensräume werden dabei geschaffen: 

2.2.1 Extensive Wiese 
Die neu erstellten Dämme im Bereich des Schwemmholzrechens und die Böschungen beim Einlauftrichter müssen 
grundsätzlich gehölzfrei bleiben, damit eine Destabilisierung (bspw. durch Windwurf) verhindert werden kann. Aus die-
sem Grund werden diese Bereiche mit einer extensiven Wiese begrünt. Gegebenenfalls können in Randbereichen zum 
Chüelibach oder an der Böschungsoberkante einzelne Gehölze gepflanzt oder Kleinstrukturen (Lesestein-  / Totoholz-
haufen) angelegt werden. Für die neuen Extensivwiesen wird die Qualitätsstufe II gemäss DZV [20] angestrebt. Die bota-
nische Qualität wird anhand von Indikatorpflanzen erhoben. Die Flächen werden jährlich mindestens einmal gemäht wer-
den, der erste Schnitt darf frühestens am 15. Juni vorgenommen werden. Bei extensiven Wiesen innerhalb des Gewäs-
serraumes werden zudem 10% Altgrasstreifen stehen gelassen und sind punktuell mit Kleinstrukturen ergänzt. 

2.2.2 Artenreiche, mesophile Gebüsch 
Da die Pflanzung von Bäumen und das Aufkommen von grossen Bäumen im unmittelbaren Bereich des Schwemmholzre-
chens aus Hochwasserschutzgründen langfristig nicht möglich ist, wird der tangierte Hartholz-Auenwald in diesem Be-
reich mit standortgerechten Gehölzen (keine Bäume) ersetzt. Die Wiederherstellung des temporär tangierten Hartholz-
Auenwaldes oberhalb der Säge und der ehemaliger Bachlauf / zugeschüttetes Gerinne erfolgt ebenfalls als artenreiches 
mesophiles Gebüsch, welches ggf. mit grösseren Einzelbäumen ergänzt werden kann. Die neu-  oder wiederhergestellten 
artenreichen, mesophilen Gebüsche dürfen nur einheimische Strauch-  und Baumarten sowie durchschnittlich mindes-
tens fünf verschiedene Strauch-  und Baumarten pro 10 Laufmeter aufweisen. Mindestens 20 Prozent der Strauchschicht 
muss aus dornentragenden Sträuchern bestehen. Die Breite der bestockten Fläche beträgt mindestens 2 Meter. 

2.2.3 Neue Bachböschung 
Die neuen Bachböschungen entlang des neuen Bachlaufes werden gemäss wasserbaulicher Praxis nicht humusiert (kein 
Auftrag von nährstoffreichem A-Boden) und als mosaikartigen Lebensraum aus artenreiche, mesophilen Gebüsch (inkl. 
Krautsäumen) und Magerwiesen gestaltet. Im Bereich des wechselfeuchten Böschungsfusses werde dabei Krautsäume 
bzw. Hochstaudenflure anstelle gefördert. Die oberliegenden Böschungsbereiche werden trockener, bspw. als extensive 
Wiesen angelegt. In den Böschungen werden (wo aus hochwasserschutzgründen möglich) artenreichen, mesophilen 
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Gebüsche gepflanzt. Bei zu geringen Abflusskapazitäten werden punktuell Gehölzgruppen (Beschattung Bach) ge-
pflanzt. Die neuen Bachböschungen werden zudem Kleinstrukturen (Asthaufen, Wurzelstöcke, Lesesteinhaufen) gestal-
tet. Die Kleinstrukturen liegen wo immer möglich über dem Hochwasserabfluss. Die angestrebte Qualität des Lebens-
raums «neue Bachböschung» setzt sich aus den Anforderungen und Zielen der der Lebensräume «artenreiche, meso-
phile Gebüsch» für bestockte Abschnitte und «extensive Wiese» für die geplanten Magerwiesen zusammen. 

2.2.4 Neuer Bachlauf 
Die neuen Bachläufe werden so gebaut, dass dieser den Ansprüchen an den modernen Wasserbau genügen und die 
neuen Gerinne im Vergleich zum heutigen Zustand einen höheren ökologischen Wert aufweisen. Der Bachlauf soll eine 
leicht ondulierende / schlängelnde Linienführung aufweisen und den ganzen Gewässerraum ausnützen. Um die klein-
räumige Breiten-  und Tiefenvariabilität und somit der ökologische Wert des Gewässers zu erhöhen, werden Instream-
Strukturen wie Totholz eingebaut. 
 

 
Abbildung 1: Geplante Gestaltung und Strukturierung des neuen Bachlaufs / der neuen Bachböschungen am Beispiel des Gerinnes nördlich der 
Sägestrasse. 
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Biotopwert Ökologische Bedeutung Lebensräume Endzustand 

7-8  Neuer Bachlauf (Restwasserstrecke) 
(001.04.02, 228.00.02) 

Talfettwiesen (Kammgrasweide) 
(228.00.02) 

9-10 mittel Neuer Bachlauf (Restwasserstrecke) 
(001.03.03, 001.04.01, 005.00.11, 016.00.03, 122.00.03/.04, 124.00.03/.06, 
128.00.03, 130.00.04/.12, 141.00.03, 187.00.02, 221.00.12/.20, 228.00.07, 
230.00.04, 239.00.03) 

Restwasserstrecke 
(001.13.01) 

11-12  Extensive Wiese 
Artenreiches, mesophiles Gebüsch 
Neue Bachböschung 
Talfettwiesen (Kammgrasweide) 

(229.00.02) 

13-14 hoch  

15-16   

17-18 sehr hoch  

19-20  Neuer Bachlauf 

>20 herausragend, einzigartig  
 

4.1.1 Eingriffe und Verluste 
Wird der errechnete Biotopwert aus Kapitel 4.1 mit der jeweiligen Fläche der Lebensräume multipliziert, kann der effektive 
Biotopwert der Lebensräume bilanziert werden. Der Auszug (vgl. Tabelle 11) aus der Bilanztabelle im Anhang E zeigt, dass 
sich das Projekt insbesondere auf die Hartholz-Auenwald negativ auswirkt (total -257 Punkte). 
 
Tabelle 11: Biotopwerte des Ausgangs-  und Endzustandes mit negativer Veränderung des Biotopwertes. Auszug aus Bilanzierungstabelle mit 
Abnahme um mehr als 10 Punkte. 

Flächen- ID Ausgangszustand Endzustand Dif-
fe-
renz Lebensraum Wert Lebensraum Wert 

228.00.02 Talfettweide (Kammgrasweide) 596 Talfettweide (Kammgrasweide) 476 -119 

120.00.01 Hartholz-Auenwald 150 Artenreiches, mesophiles Gebüsch 78 -72 

120.00.02 Hartholz-Auenwald 118 Artenreiches, mesophiles Gebüsch 61 -57 

123.00.02 Hartholz-Auenwald 80 Artenreiches, mesophiles Gebüsch 42 -38 

122.00.02 Hartholz-Auenwald 35 Neue Bachböschung 18 -17 

121.00.03 Hartholz-Auenwald 34 Extensive Wiese 18 -16 

124.00.05 Hartholz-Auenwald 34 Neue Bachböschung 18 -16 

121.00.05 Hartholz-Auenwald 32 Mesophiles Gebüsch 17 -15 

125.00.05 Hartholz-Auenwald 32 Mesophiles Gebüsch 16 -15 

125.00.06 Hartholz-Auenwald 21 Mesophiles Gebüsch 11 -10 
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4.1.2 Kompensation und Aufwertung 
Dem gegenüber stehen Lebensräume mit starker Wertzunahme. Insbesondere die Überführung des Lebensraums Baum-
schule in eine extensive Wiese im oder die mosaikartige Gestaltung der neuen Bachböschungen wirken sich stark positiv 
auf die Bilanzierung aus (vgl. Tabelle 12). 
 
Tabelle 12: Biotopwerte des Ausgangs-  und Endzustandes mit positiver Veränderung des Biotopwertes. Auszug aus Bilanzierungstabelle mit 
Zunahme um mehr als 10 Punkte. 

Flächen- ID Ausgangszustand Endzustand Dif-
fe-
renz Lebensraum Wert Lebensraum Wert 

002.00.03 Baumschulen 21 Extensive Wiese 108 +87 

005.00.05 Feldkulturen (Äcker) 7 Neuer Bachlauf 70 +63 

209.00.12 
Naturstrasse / -platz (Kies / Mergel 
ohne Vegetation) 5 Neuer Bachlauf 54 +49 

005.00.04 Feldkulturen (Äcker) 9 Neue Bachböschung 48 +38 

005.00.06 Feldkulturen (Äcker) 9 Neue Bachböschung 47 +38 

209.00.11 
Naturstrasse / -platz (Kies / Mergel 
ohne Vegetation) 7 

Neue Bachböschung 
35 +28 

209.00.13 
Naturstrasse / -platz (Kies / Mergel 
ohne Vegetation) 6 

Neue Bachböschung 
30 +25 

242.00.04 Talfettwiesen (Fromentalwiese) 41 Neue Bachböschung 62 +20 

221.00.04 
Strasse / Plätze (asphaltiert / ver-
siegelt) 0 Extensive Wiese 19 +19 

130.00.11 Hausgarten 11 Neue Bachböschung 29 +18 

209.00.14 
Naturstrasse / -platz (Kies / Mergel 
ohne Vegetation) 4 Extensive Wiese 23 +18 

005.00.03 Feldkulturen (Äcker) 4 Extensive Wiese 21 +17 

242.00.05 Talfettwiesen (Fromentalwiese) 9 Neuer Bachlauf 27 +17 

127.00.04 Hausgarten 9 Neue Bachböschung 24 +15 

176.00.03 Kunstwiesen / Grünstreifen 4 Extensive Wiese 19 +15 

172.00.04 Kunstwiesen / Grünstreifen 3 Neue Bachböschung 16 +13 

176.00.06 Kunstwiesen / Grünstreifen 3 Extensive Wiese 15 +12 

175.00.06 Kunstwiesen / Grünstreifen 3 Extensive Wiese 13 +11 

236.00.02 Talfettwiesen (Fromentalwiese) 23 Extensive Wiese 34 +11 

073.00.02 Gebäude 0 Extensive Wiese 10 +10 
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Anhang A Plan Naturwerte Ausgangszustand 
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